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(54) Mobilzaunfuss

(57) Es wird ein Mobilzaunfuß (1) vorgeschlagen,
welcher Ausnehmungen (7) aufweist, in die die Zinken
einer Gabel eines Gabelstaplers oder eines Hubwagens
einfahren können, so dass der erfindungsgemäße Mo-
bilzaunfuß (1) mit Hilfe eines Gabelstaplers oder Hub-
wagens abgesetzt, angehoben und transportiert wer-
den kann. Dadurch werden die gesundheitlichen Bela-

stungen, welche aus dem Anheben und Transportieren
der Mobilzaunfüße (1) von Hand resultieren, verringert,
und außerdem wird die Transportgeschwindigkeit mit
der die Mobilzaunfüße (1) transportiert werden kann, er-
höht. Dies ist insbesondere im Veranstaltungsbereich,
beispielsweise bei Konzerten od.dgl., von großer Be-
deutung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Mobilzaunfuß, mit
einer Standfläche, mit einer der Standfläche gegen-
überliegend angeordneten Oberseite, mit mindestens
einer Einrichtung zur Aufnahme eines Mobilzaunele-
ments und mit mindestens einer Ausnehmung zum An-
heben des Mobilzaunfußes.
[0002] Ein solcher Mobilzaunfuß wird beispielsweise
von der Rösler Draht GmbH, Postfach 67, D-41364
Schwalmtal, unter der Marke "BEKAERT" vertrieben. Er
besteht aus Kiesbeton und weist an seiner Oberseite
sechs Löcher auf, in die je ein Pfosten eines Mobilzau-
nelements eingesteckt werden kann. An seinen Stirn-
seiten weist der Mobilzaunfuß zwei Griffmulden auf.
Wegen des hohen Eigengewichts von etwa 36 kg kann
das Anheben der Mobilzaunfüße von Hand gesundheit-
liche Schäden hervorrufen. Außerdem geht das Abset-
zen und Aufheben der Mobilzaunfüße nur langsam von-
statten. Vor allem wenn Mobilzäune bei Veranstaltun-
gen eingesetzt werden, ist die Zeit sehr knapp. Außer-
dem verursacht der hohe Zeitbedarf für das Aufheben,
Transportieren und Absetzen der Mobilzaunfüße von
Hand hohe Lohnkosten.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Mobilzaunfuß bereitzustellen, der einfacher,
schneller und ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen
handhabbar ist.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch einen Mobilzaunfuß, mit einer Standfläche, mit ei-
ner der Standfläche gegenüberliegend angeordneten
Oberseite, mit mindestens einer Einrichtung zur Auf-
nahme eines Mobilzaunelements und mit mindestens
einer Ausnehmung zum Anheben des Mobilzaunfußes,
wobei die Ausnehmung breiter als die Zinke einer Gabel
eines Gabelstaplers oder Hubwagens ist und die Aus-
nehmung höher als die Gabel eines Gabelstaplers oder
Hubwagens ist, so dass ein Gabelstapler oder Hubwa-
gen mit mindestens einer Zinke seiner Gabel in die Aus-
nehmung einfahren kann und den Mobilzaunfuß anhe-
ben kann. Dadurch entfallen die gesundheitlichen Bela-
stungen, die sich aus dem Anheben und Absenken der
schweren Mobilzaunfüße von Hand ergeben. Außer-
dem können die Mobilzaunfüße nicht nur von kräftigen
und körperlich belastbaren Personen angehoben und
transportiert werden. Wegen der höheren Leistungsfä-
higkeit mechanischer Transportgeräte, wie Gabelstap-
ler oder Hubwagen, verringert sich die Zeit für das Ab-
setzen, Anheben und Transportieren der erfindungsge-
mäßen Mobilzaunfüße gegenüber den bekannten Mo-
bilzaunfüßen.
[0005] Weitere Varianten der Erfindung sehen vor,
dass sich die Ausnehmung über die gesamte Breite
oder die gesamte Länge des Mobilzaunfußes erstreckt
und/oder dass zwei parallel zueinander verlaufende
Ausnehmungen vorhanden sind, so dass der erfin-
dungsgemäße Mobilzaunfuß von allen Seiten mit einem
Gabelstapler oder Hubwagen angehoben werden kann.

Wegen der zwei parallel zueinander verlaufenden Aus-
nehmungen können zwei Zinken der Gabel eines Ga-
belstaplers oder Hubwagens in den Mobilzaunfuß ein-
gefahren werden, so dass die Kippsicherheit des Mobil-
zaunfußes in angehobenem Zustand verbessert wird.,
[0006] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sehen
vor, dass der Abstand der Mittelachsen der Ausneh-
mungen zwischen 340 mm und 400 mm, insbesondere
370 mm, beträgt und/oder dass die Höhe der Ausneh-
mungen größer als 85 mm ist und dass die Breite der
Ausnehmungen größer als 160 mm ist, so dass der Mo-
bilzaunfuß mit handelsüblichen Hubwagen angehoben,
transportiert und abgestellt werden kann.
[0007] In weiterer Ergänzung der Erfindung entspre-
chen die Abmessungen der Ausnehmungen den ge-
normten Maßen von Transport-Paletten, so dass Stapel
von Mobilzaunfüßen ohne Kompatibilitätsprobleme in
LKWs, Containern oder anderen Transportmitteln trans-
portiert werden können.
[0008] Bei einer anderen Ausführungsform wird die
Standfläche von der oder den Ausnehmungen unterteilt,
so dass der Mobilzaunfuß einfacher angehoben werden
kann und der Mobilzaunfuß außerdem sicherer steht.
[0009] Bei einer anderen Ausführungsform ist in der
Oberseite mindestens ein mit der oder den Ausnehmun-
gen formschlüssig zusammenwirkender Absatz vorhan-
den, so dass mehrere Mobilzaunfüße übereinander ge-
stapelt werden können und ein seitliches Verrutschen
der Mobilzaunfüße relativ zueinander verhindert wird.
[0010] In weiterer Ergänzung der Erfindung ist vorge-
sehen, dass die Höhe der Aussparung um mehr als die
Höhe der Gabel eines Gabelstaplers größer ist als die
Höhe des Absatzes, so dass auch Mobilzaunfüße, wel-
che sich in einer oberen Lage in einem Stapel von Mo-
bilzaunfüßen befinden, von einem Gabelstapler aufge-
nommen werden können.
[0011] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sehen
vor, dass mindestens eine Aussparung in der Standflä-
che vorhanden ist und dass in der Oberseite mindestens
ein mit der Aussparung formschlüssig zusammenwir-
kender Absatz vorhanden ist, so dass unabhängig von
der Ausgestaltung der Ausnehmungen eine sichere
Stapelbarkeit der Mobilzaunfüße gewährleistet ist.
[0012] In weiterer Ergänzung der Erfindung ist vorge-
sehen, dass die Aussparung als Griffmulde ausgebildet
ist, so dass der Mobilzaunfuß bei Bedarf von Hand an-
gehoben und transportiert werden kann.
[0013] Bei einer anderen Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die Einrichtung zur Aufnahme eines Mobilzau-
nelements eine in der Oberseite des Mobilzaunfußes
angebrachte Bohrung, so dass der Mobilzaunfuß mit
handelsüblichen Mobilzaunelementen kompatibel ist.
[0014] In weiterer Ergänzung der Erfindung besteht
der Mobilzaunfuß aus Kunststoff, insbesondere recycel-
tem Kunststoff, so dass der Mobilzaunfuß einerseits von
guter Witterungsbeständigkeit ist und außerdem auch
auf empfindlichen Böden, beispielsweise im Innenbe-
reich von Veranstaltungsgebäuden, einsetzbar ist.
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[0015] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung sind der nachfolgenden Beschrei-
bung, der Zeichnung und den Patentansprüchen ent-
nehmbar.
[0016] Ein Ausführungsbeispiel des Gegenstands der
Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und im Fol-
genden näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1: eine perspektivische Darstellung von oben
eines Mobilzaunfußes;

Fig. 2: eine Vorderansicht;
Fig. 3: eine Seitenansicht;
Fig. 4: eine Untersicht eines Mobilzaunfußes; und
Fig. 5: mehrere aufeinander gestapelte Mobilzaun-

füße.

[0017] Im Folgenden werden für gleiche Bauteile in
den verschiedenen Figuren die gleichen Bezugszei-
chen verwandt und nicht nochmals erläutert. Es gilt das
anhand einer Figur Erläuterte für die anderen Figuren,
in denen gleiche Bezugszeichen auftreten, entspre-
chend.
[0018] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Mobilzaunfußes 1 perspektivisch
dargestellt. Der Mobilzaunfuß 1 weist an seiner Ober-
seite 3 mehrere Bohrungen 5 auf, in die handelsübliche
Mobilzaunelemente eingesteckt werden können. Diese
Mobilzaunelemente sind in Fig. 1 nicht dargestellt. Der
Mobilzaunfuß 1 weist zwei parallel zueinander verlau-
fende Ausnehmungen 7 auf, die sich über die gesamte
Breite des Mobilzaunfußes 1 erstrecken. Direkt ober-
halb der Ausnehmungen 7 sind auf der Oberseite 3 des
Mobilzaunfußes 1 Absätze 9 vorhanden, welche form-
schlüssig mit den Ausnehmungen 7 eines nicht darge-
stellten zweiten Mobilzaunfußes zusammenwirken,
wenn dieser zweite Mobilzaunfuß auf den ersten Mobil-
zaunfuß gestapelt wird. Breite und Höhe der Ausneh-
mungen 7 sind so bemessen, dass die Zinken der Gabel
eines Gabelstaplers und/oder eines Hubwagens in die
Ausnehmungen 7 eingefahren werden können und der
Mobilzaunfuß 1 mit Hilfe des Gabelstaplers oder Hub-
wagens angehoben und transportiert werden kann. Die
Maße der Ausnehmungen 7 können den genormten Ma-
ßen von Transport-Paletten entsprechen. Die Höhe der
Ausnehmungen 7 und der Absätze 9 können so aufein-
ander abgestimmt sein, dass ein Gabelstapler auch Mo-
bilzaunfüße 1 aufnehmen kann, welche in einer oberen
Lage im Stapel angeordnet sind.
[0019] Auf der linken Seite des Mobilzaunfußes 1 ist
eine als Griffmulde ausgebildete Aussparung 11 er-
kennbar. An der Oberseite 3 befindet sich über der Aus-
sparung 11 ein Absatz 13, welcher so bemessen ist,
dass er formschlüssig mit der Aussparung 11 eines
zweiten, nicht dargestellten Mobilzaunfußes zusam-
menwirkt, wenn der zweite Mobilzaunfuß auf den Mo-
bilzaunfuß 1 gestapelt wird. Durch die Absätze 9 und 13
wird ein Verrutschen der Mobilzaunfüße relativ zueinan-
der in gestapeltem Zustand wirkungsvoll unterbunden,

so dass viele Mobilzaunfüße 1 übereinander gestapelt
werden können und gleichzeitig von einem Gabelstap-
ler oder Hubwagen transportiert werden können. Da-
durch ergibt sich eine erhebliche Verkürzung der Trans-
portzeiten.
[0020] In Fig. 2 ist eine Vorderansicht eines erfin-
dungsgemäßen Mobilzaunfußes 1 dargestellt. In dieser
Ansicht ist deutlich zu erkennen, dass die Ausnehmun-
gen 7 sich über die gesamte Breite des Mobilzaunfußes
1 erstrecken und somit der Mobilzaunfuß 1 von vorne
oder von hinten mit einem Gabelstapler oder Hubwagen
angehoben werden kann.
[0021] In Fig. 3 ist eine Seitenansicht eines erfin-
dungsgemäßen Mobilzaunfußes 1 dargestellt. In dieser
Ansicht ist gut zu erkennen, dass der Absatz 13 so breit
ist, dass die Aussparung 11 eines nicht dargestellten
zweiten Mobilzaunfußes 1 formschlüssig mit dem Ab-
satz 13 zusammenwirkt, wenn der zweite Mobilzaunfuß
auf dem ersten Mobilzaunfuß 1 abgestellt wird.
[0022] In Fig. 4 ist ein Mobilzaunfuß 1 von unten dar-
gestellt. In dieser Darstellung ist erkennbar, dass die
Bohrungen 5 von der Oberseite bis zur Standfläche 15
bzw. der Ausnehmung 7 durchgeht. In der Standfläche
15 sind eine Vielzahl von Kühlkanälen 17 vorhanden,
welche das Abkühlen eines aus Kunststoff, insbeson-
dere recyceltem Kunststoff, hergestellten Mobilzaunfu-
ßes 1 in einem nicht dargestellten Spritzwerkzeug be-
schleunigen und somit die Herstellungsdauer verkür-
zen.
[0023] In Fig. 5 sind mehrere übereinander und hin-
tereinander gestapelte Mobilzaunfüße 1 dargestellt.
Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass die Mobil-
zaunfüße 1 ohne weiteres bis zur Größe einer EURO-
Palette gestapelt werden können. Der Stapel von Mo-
bilzaunfüßen 1 ist durch Bänder 19 zusammenge-
spannt, so dass die Mobilzaunfüße 1 einfach verladen
und transportiert werden können, ohne dass eine Palet-
te oder andere Transporthilfsmittel benötigt werden.
[0024] Alle in der Beschreibung, der Zeichnung und
den nachfolgenden Patentansprüchen dargestellten
Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebiger
Kombination miteinander erfindungswesentlich sein.

Patentansprüche

1. Mobilzaunfuß, mit einer Standfläche (15), mit einer
der Standfläche (15) gegenüberliegend angeord-
neten Oberseite (3), mit mindestens einer Einrich-
tung (5) zur Aufnahme eines Mobilzaunelements
und mit mindestens einer Ausnehmung zum Anhe-
ben des Mobilzaunfußes (1), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausnehmung (7) breiter als eine
Zinke der Gabel eines Gabelstaplers oder Hubwa-
gens ist, und dass die Ausnehmung (7) höher als
die Gabel eines Gabelstaplers oder Hubwagens ist.

2. Mobilzaunfuß nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass sich die Ausnehmung (7) über die
gesamte Breite oder die gesamte Länge des Mobil-
zaunfußes (1) erstreckt.

3. Mobilzaunfuß nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zwei parallel zueinander
verlaufende Ausnehmungen (7) vorhanden sind.

4. Mobilzaunfuß nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand der Mittelachsen der
Ausnehmungen (7) zwischen 340 mm und 400 mm,
insbesondere 370 mm beträgt.

5. Mobilzaunfuß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hö-
he der Ausnehmungen (7) größer als 85 mm ist, und
dass die Breite der Ausnehmungen (7) größer als
160 mm ist.

6. Mobilzaunfuß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
messungen der Ausnehmungen (7) den genormten
Maßen von Transport-Paletten entsprechen.

7. Mobilzaunfuß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Standfläche (15) von der oder den Ausnehmungen
(7) unterteilt wird.

8. Mobilzaunfuß nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Oberseite (3) mindestens ein
mit der Ausnehmung (7) formschlüssig zusammen-
wirkender Absatz (9) vorhanden ist.

9. Mobilzaunfuß nach einem der Ansprüche 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe der Aus-
sparung (11) um mehr als die Höhe der Gabel eines
Gabelstaplers größer ist als die Höhe des Absatzes
(9).

10. Mobilzaunfuß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens eine Aussparung (11) in der Standfläche (15)
vorhanden ist, und dass in der Oberseite (3) min-
destens ein mit der Ausparung (11) formschlüssig
zusammenwirkender Absatz (13) vorhanden ist.

11. Mobilzaunfuß nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aussparung (11) als Griff-
mulde ausgebildet ist.

12. Mobilzaunfuß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung zur Aufnahme eines Mobilzaunelements
eine in der Oberseite (3) des Mobilzaunfußes (1)
angebrachte Bohrung (5) ist.

13. Mobilzaunfuß nach einem der vorhergehenden An-

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mo-
bilzaunfuß (1) aus Kunststoff, insbesondere recy-
celtem Kunststoff, besteht.
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